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ALARMSTUFE

 Gemäß der Corona-VO FamBi FH des Landes Baden Württembergs ist in der Alarmstufe der
Zugang zu sämtlichen Angeboten nur mit einem 2G Nachweis gestattet. Von der 
Nachweispflicht ausgenommen sind Kinder.

WARNSTUFE
 Voraussetzung für den Zugang zu den offenen Angeboten ist ein 3G-Nachweis 

(vollständige Impfung, Genesenennachweis, Schnelltest einer offiziell ausstellenden 
Behörde/ Testzentrum oder Selbsttest vor Ort). Diesen Nachweis müssen auch die 
jeweiligen Gruppenverantwortlichen erbringen. Der Nachweis muss den 
Gruppenleiter*innen vor Beginn des Angebots vorgezeigt werden.
Von der Nachweispflicht ausgenommen sind Kinder.

Zugang und Hygieneregeln für Teilnehmer*innen

 Die Angebote finden in festen Gruppen (Psychomotorik, Krabbelwiese) statt. Beim 
Familiencafé ist eine vorherige Anmeldung erwünscht, aber nicht verpflichtend.

 Die Angebote finden bevorzugt im Freien statt.

 Bei Angeboten, die innerhalb unserer Räumlichkeiten stattfinden, muss von erwachsenen 
Personen durchgängig ein Mundschutz getragen werden. Hiervon ausgenommen sind 
Kinder unter 6 Jahren.  

 Personen mit einschlägigen Symptomen (Fieber, trockener Husten, Störung des 
Geschmack-oder Geruchssinns) ist der Zutritt zum Familienforum untersagt. Selbiges gilt 
für Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem SARS-CoV-2 (oder einer
Virus-Mutante) infizierten Person hatten.

 Die Namen, Adressen, E-Mail Adressen und Telefonnummern der Teilnehmer*innen werden 
von den Mitarbeiter*innen in einem Formular erfasst. Mit dem Eintrag in das Formular wird 
per Unterschrift bestätigt, dass keine Infektion bei der Person und in deren Familien- oder 
Bekanntenkreis vorliegt. Die Listen werden vom Vorstand für vier Wochen in einem 
abgeschlossenen Schrank im Familienforum aufbewahrt und danach vernichtet.

 Die Besucher*innen werden mit Aushängen über Hygiene- und Abstandsregeln informiert 
und ggf. von der Leitung darauf hingewiesen.



 Begrüßungsrituale mit Körperkontakt bei Personen, die nicht aus einem Haushalt 
stammen, sind nicht gestattet.

 Die Angebote sind mit einem zeitlichen Abstand zueinander organisiert, sodass keine 
Begegnungen stattfinden.

 Erwachsene Personen haben einen Abstand von 1,5m  (Innen und Außen) einzuhalten und 
eine medizinische Maske zu tragen. Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht 
ausgenommen. Auch gilt für sie die Abstandsregel nicht.

 Desinfektionsmittelspender sind vor und in den Räumlichkeiten verfügbar. Die 
Besucher*innen werden darum gebeten, sich vor Betreten der Räumlichkeiten die Hände zu
desinfizieren. 

 In den Toilettenräumen stehen ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung.

 Die Toilettenräume (Wickelraum, Kindertoilette, Erwachsenentoilette) dürfen immer nur 
von einer Person bzw. gleichzeitig nur von Personen des gleichen Haushalts (Eltern-Kind-
Paar) aufgesucht werden.

 Der Wickeltisch ist von den Eltern vor der Benutzung selbst zu desinfizieren. 
Flächendesinfektionstücher liegen bereit.

Hygienemaßnahmen im Familienforum

 Die Gruppenleiter*innen sind für die Umsetzung, Einhaltung und Kontrolle der 
Hygieneregeln verantwortlich.

 Kontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter, Wasserhähne, Toiletten) sowie benutztes 
Spielzeug werden während und  zwischen den Angeboten desinfiziert.

 Werden die Angebote wetterbedingt in den Räumlichkeiten abgehalten, wird regelmäßig 
gelüftet (alle 30 min 5min Stoßlüften und intensives Lüften nach den Angeboten).

Ausgabe und Verzehr von Speisen und Getränken

 Der Verzehr von selbst mitgebrachten Speisen und Getränken ist gestattet 

(Krabbelwiese; Spielwiese). Diese dürfen aber nicht mit Personen aus einem anderen 

Haushalt geteilt werden.

 Beim Familiencafé erfolgt die Zubereitung und Ausgabe von Speisen und Getränken 

ausschließlich über die Küche durch die Gruppenverantwortlichen. Diese haben einen 

Mund-Nasen-Schutz (medizinische Maske oder FFP2 Maske) zu tragen.  



 Bei der Essens-und Getränkeausgabe darf sich immer nur eine Personen bzw. mehrere 

Personen aus demselben Haushalt gleichzeitig aufhalten. 

 Speisen und Getränke dürfen nur am eigenen Platz und unter Einhaltung der 

Abstandsregeln verzehrt werden. 

 Werden Speisen und Getränke am Platz serviert, so ist dies ausschließlich durch die 

Kursleitung gestattet. 


